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ehrten Herrn Herausgeber für seine Mühe dankbar fein. Er hat einen namhaften

Beitrag zu einer künftigen Biographie K, Ludwigs von Halter geleistet. Und wer
sich mit der ersten Hälfte des l9, Jahrhundert in der Schweiz vom staatsrecht-

lichen, politischen, kirchlichen und publizistischen Gesichtswinkel aus beschäftigt, wird
hier manche überraschende Handreichungen finden. Du, D, /X, .1,

Mno.
Zur Kino fr age äußert sich in einer tiefgründigen Artikelserie Du, H.

Abt in der „Schweiz, Rundschau". In besonders beachtenswerten Ka-

piteln wird darin Stellung genommen zur Frage der Schaffung einer eigenen

schweizerischen Filmindustrie, Rechtsprechung bezügl, des Kinos, Kino und Gewerbe-

artikel der B,-V,, Schutzalter der Jugendlichen, polizeiliche Kontrolle oder Film-
zensur? In einem prächtigen Schlußwort weist Du, Abt auf die bemühende Er-
fahrungstatsache hin, daß diejenigen, die mit ängstlicher Sorgfalt jede Gefahr für
die „öffentliche Gesundheit" im körperlichen Sinne mit den minutiösesten Bor-
schriften zu bekämpfen jederzeit bereit sind, vielfach ein ungleich schwächeres Ver-
ständnis für die „öf fentliche Ges u n d heit" im g e i st i g e n S i u n e an
den Tag zu legen pflegen.

Ein junger Freund der Schule schreibt uns über die Kinofrage folgende

energische Worte:
Sie müssen weg! Vor nicht langer Zeit war es, da stieß ich in der

„Schweizer Schule" auf eine Zusammenstellung der Kinosbesuche unter den Kin-
dern der Stadt Bern, Damit verband sich auch eine Statistik des Gesehenen,

Schaudernd griff ich mir an den Kopf und fragte mich: „Ist so etwas möglich,"
Mit Angst und Sorge um die Jugend legte ich die Blätter weg; Wehmut beschlich

meine Seele: „O wie manche schön aufgegangene Jugendblume wird hier zerpflückt,

gebrochen, zertreten, zerstampft, O! wie manch liebes Kind greift hier zum Gift-
becher." Fluch über dieses Werk!

Und einige Tage nachher, da geht durch die Luz, Presse die Schauerkunde

von einem Morde, den junge Burschen nach „kinomatographischer Anweisung" verübt!
Sprachlos könnte sie einem machen diese Tatsache, und doch aufschreien muß man
und den verantwortlichen Stellen zuschleudern: „Seht dahin führen diese „Volks-
bildungsmittel!" Wie ist es aber auch anders möglich, da in ihren Sälen nichts
gezeigt wird: als Morde, Diebstähle, Ehebrüche ?c,

Diese Tatsachen sollten uns alle aufrütteln zum unerbitterlichen Kampfe gegen
die schandbaren Kinos. Da darf keine Rücksicht walten, da hilft kein Gejammer

wegen: „auf die Gasse setzen." da heißt es und muß es heißen: Fort mit ihnen,
sie sind ein Verderber unserer Jugend; laßt sie verschwinden wie sie gekommen,
das Beste, das wir haben, steht auf dem Spiele Es bedeutet eine Pflicht für den

Staat, daß er diese Kinos einfach unterdrückt, Gewissenspflicht eines jeden Er
ziehers ist es, daran zu arbeiten, daß diese öffentlichen Volksverderber verschwin-
den! Es muß sein; sie müssen weg!
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nach Stansstad. 7"": Abfahrt von Stansstad nach Engelberg, Aussteigen bei der
Station Grünenwald, Aufstieg über den prähistorischen Bergsturz nach Engelberg :

kurze Erfrischung; Überblick über den ganzen Talkessel von Punkt 1979 aus, 1^":
Gemeinsames Mittagessen im Hotel Müller und Hoheneck, nnd nachher Besuch des

Klosters, 5°°: Abfahrt nach Luzern,
Zu zahlreichem Erscheinen ladet ein mit kollegialem Gruße Ter Porstand,
Ter Verein schweizerischer Geographielehrer hat den Zweck: u) den geogra-

phischen Unterricht aller Schulstufen wissenschaftlich zu fördern und methodisch aus
zubauen, 9) seinen Mitgliedern Gelegenheit zu kollegialem Verkehr und zum Aus-
tausch von Ideen, Erfahrungen und Wünschen zu bieten, c) die Stellung der

Geographie in den Lehrplänen und Prüfungsreglementen zu wahren und zu ver-
bessern und an der Förderung der Berufsinteressen der schweizerischen Geographie-
lehrer mitzuarbeiten,

Wir bitten diejenigen Geographielehrer, die dem Vereine noch nicht als Mit-
glieder angehörten, sich bei Herrn Professor I)> A, Aeppli, Kronenstraße 2-l, Zürich,
anzumelden,

Zürich. Schularzt. Die Erziehungsdirektion macht die Schulpsleger und

Primarlehrer neuerdings auf die Bedeutung der ärztlichen Untersuchung der in
das schulpflichtige Alter eingetreteneu Kinder auf allfällig vorhandene körperliche
und geistige Gebrechen aufmerksam. Insbesondere kommen dabei solche Gebrechen
in Betracht, die einem ersprießlichen Unterricht hinderlich sind, wie Fehler des

Gesichtssinnes, des Gehöres usw. Der Hauptzweck dieser Schüleruntersuchungen
besteht darin, Mittel und Wege ausfindig zu machen, vorhandene Gebrechen zu
heben oder zu mildern, und so die physische und geistige Leistungsfähigkeit des

Kindes zu stärken,

Solothnrn. Honorare für Fortbildungsschulen. In Abänderung der Ver-
ordnung betr, die allgemeinen Fortbildungsschulen und die Wiederholnngskurse hat
der Reg,-Rat mit Rückwirkung auf 1919 betr, Houorierung der Lehrer beschlossen:

„Das Minimum des Honorars für den in 8 79 Abs, 1 des Gesetzes vom 29. August
1999 vorgeseheneu Fortbildungskurs beläuft sich pro Stunde auf Fr, 2,59 oder für
den 89 Stunden umfassenden Halbjahreskurs auf Fr, 299". „Das Minimum des

Honorars für den in 8 199, Abs, 1 des Gesetzes vom 29. August l999 vorgesehenen

Wiederholungskurs für stellungspflichtige Jünglinge (Wiederholungsschule) beläuft
sich pro Stunde auf Fr, 2,59 oder für den 96 Stunden umfassenden Halbjahres-
schulkurs auf Fr, 99,—.

- Wohnungsentschädigungen der Primarlehrer. Der Regierungsrat hat
beschlossen, die Wohnuugsentschädigungsansätze, welche er für die Gemeinden der

l, Serie durch Beschluß vom 17. Januar 1911 nvrmiert hat, im Schuljahr 1917

bis 1918 einer Revision zu unterziehen Die Kommissionen für die Feststellung
der Lehrer-Wohnungsentschädigungen werden beauftragt, die im Januar 1911 be

stimmten Wohnungsentschädigungsbeiträge für die Gemeinden der 1. Serie im

Laufe des am 1, Mai 1917 beginnenden Schuljahres erneut zu prüfen und dem

Erziehungs-Departement, soweit dies nach den Erhellungen erforderlich oder billig
ist. Borschläge auf Erhöhung einzureichen.


	Kino

